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Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildaufnahmen  
gemäß § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) 
 

Stand: 02/2020 

Q-Handbuch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die geplanten Aufnahmen dienen der Öffentlichkeitsarbeit und werden in dem Zuge auch 
an andere Stellen weitergegeben (z.B. Publikationen unserer Kooperationspartner) oder 
im Internet veröffentlicht. Sie werden in den kommenden Jahren für folgende Zwecke 
verwendet: 
 

☐ Fotoalben und Wandbilder für den internen Gebrauch z. B. für die Chronik der 

Einrichtung / Schule, für Betreute / Schüler, für Wohngruppen / Klassenräume 

☐ Publikationen (wie Berichte, Fachartikel, Zeitungsberichte, Bücher, Kalender, Broschüren 

und ähnliche Drucksachen) 

☐ Multimediaauftritte (z. B. Homepage, YouTube, Messengerdienste, Facebook) 

(bei Einverständnis bitte ankreuzen) 

☐ Kikife Kaps Trailer und Bild-sowie Videoaufnahmen im Rahmen des Kinder Kino 

Festivals (Der Trailer sowie die Aufnahmen werden während des Festivals im Kino gezeigt 
und für den Multimediaauftritt des KAPS genutzt) 
 

☐ Keine Zustimmung zu allen oben genannten Punkten! 

 
Grundlage dieser Einwilligung ist das Recht am eigenen Bild. Es handelt sich hierbei um 
ein gesetzlich geschütztes allgemeines Persönlichkeitsrecht (§ 22, 
Kunsturheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass Fotos nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen. Es handelt sich um eine 
rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei Minderjährigen eine Einwilligung 
nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden. 
 
Die Einwilligungen sind jederzeit schriftlich bei der Datenschutzkoordinatorin widerruflich, 
bei Druckwerken allerdings nicht mehr, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die 
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und 
auch über die Schulzugehörigkeit hinaus bzw. nach Beendigung des Aufenthaltes in der 
Einrichtung. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass vor allem im Internet (auch in sozialen 
Netzwerken) veröffentlichte Fotos weltweit für alle Internetnutzer erreichbar sind. Bilder 
können z.B. über Suchmaschinen gefunden und auf dem eigenen Computer oder Handy 
abgespeichert werden. Dies ist u. U. auch möglich, wenn diese gar nicht mehr auf der 
ursprünglichen Internetseite angeboten werden. Deshalb kann die Weiterverwendung der 
geplanten oder aufgeführten Bildaufnahmen durch Dritte nicht generell ausgeschlossen 
werden.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Detlev Wiesinger 
Geschäftsleitung 
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Ich/wir 
______________________________________________________________________________ 
habe/n die aufgeführten Bildaufnahmen zur Kenntnis genommen und bin/sind damit 
einverstanden, dass diese von  
 
Kind 
______________________________________________________________________________ 
für die angekreuzten Verwendungszwecke unentgeltlich und ohne Zeitbeschränkung verwendet 
werden dürfen. Ich bin mir/Wir sind uns über die genannten Risiken und möglichen 
Konsequenzen bei einer Veröffentlichung der Bildaufnahmen bewusst.  
  

   

Ort, Datum Name, Vorname Minderjährige/n Unterschrift Minderjährige/r 
       (14 Jahre) 

   

Ort, Datum  Unterschrift gesetzliche/r 
Vertreter*in 

Ein Exemplar der Einwilligungserklärung hat sie/er erhalten. 

   

Ort, Datum  Unterschrift Einrichtungsleitung 
 
Hinweis: Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen 
einzuholen (zusätzlich zur Einwilligung der Minderjährigen selbst, die das 14. Lebensjahr vollendet haben). Sollte ein 
Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen 
Einverständnis bestätigt. Weitere Personensorgeberechtigte können auch die getrennt lebenden Eltern oder die 
Mutter allein, die Adoptiveltern, der Vormund oder ein Ergänzungspfleger sein.  

 
Merkblatt 
Bildaufnahmen stellen personenbezogene Daten dar, für die bei einer Veröffentlichung die Vorschriften des 
Kunsturhebergesetzes gelten. Eine Veröffentlichung richtet sich in der Regel an eine unbestimmte Anzahl von möglichen 
Empfängern (z.B. Internetseite, Facebook oder Lokalzeitung) und kann nicht ohne besondere Gründe widerrufen 
werden. 
Gemäß § 22 S. 1 KunstUrhG ist eine Veröffentlichung von Bildnissen grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Eine Einwilligung ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 KunstUrhG nicht 
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nur bei Gelegenheit auf der Bildaufnahme erscheinen und in der Regel 
nicht den Motivschwerpunkt bilden (z.B. Foto vom Brandenburger Tor). Ebenfalls ausgenommen von der 
Einwilligungspflicht sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KunstUrhG Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte (z.B. Volksfest 
oder Sommerfest im Unternehmen). Diese Ausnahme gilt in der Regel jedoch nicht für die Veröffentlichung der 
Aufnahmen, wenn Personen aus der Anonymität herausgelöst und im Mittelpunkt der Bildaufnahme stehen oder 
berechtigte Interessen der Abgebildeten gem. § 23 Abs. 2 KunstUrhG verletzt werden. 
 
Hinweise zur Veröffentlichung von Bildaufnahmen im Internet 
Bei einer geplanten Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken gilt, dass die Möglichkeit des weltweiten 
Zugriffs auf die Bildnisse bzw. des Abrufs der eingestellten Daten und Bildnisse besteht, auch aus Ländern, in denen 
kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht. Unser Unternehmen kann deshalb weder die Zugriffe auf 
diese Daten über das Internet noch die Nutzung dieser Daten beeinflussen und insoweit auch keine Gewähr für die 
Beachtung des Datenschutzes übernehmen. 
Mit geeigneten Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet aufgefunden und die auf Bildnissen 
dargestellten Personen u.U. auch identifiziert werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, durch Zusammenführung 
dieser Daten und Informationen mit anderen im Internet vorhandenen Daten Persönlichkeitsprofile zu bilden und 
zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z.B. für Zwecke der Werbung, zu erschließen. Aufgrund der Möglichkeiten des 
weltweiten Abrufes und Speicherung der Daten durch andere Stellen oder Personen kann im Falle eines Widerrufs der 
Einwilligung und trotz Entfernung Ihrer Daten und Bildnisse von unserer Internetseite eine weitere Nutzung durch andere 
Stellen oder Personen oder ein Auffinden über Archivfunktionen von Suchmaschinen nicht ausgeschlossen werden. 


